
Einschließlich der 2. Änderung
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EINZELBÄUME ALS AUSNAHME INNERHALB DIESER BEREICHE ZULÄSSIG, SOFERN 

NICHT DIE VERKEHRSSICHERHEIT DADURCH GEFÄHRDET WIRD.

MIT GEH- UND FAHRRECHT ZUGUNSTEN DER ANLIEGER UND LEITUNGSRECHT 
ZUGUNSTEN DER VERSORGUNGSTRÄGER BELASTETE FLÄCHE

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DER 4. VEREINFACHTEN ÄNDERUNG
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GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DER 5. VEREINFACHTEN ÄNDERUNG
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5. vereinfachte Änderung

(Einschließlich der 1. - 4. Änderung)

ÄNDERUNGSVERFAHREN  5. vereinfachte Änderung
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 22.06.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 5. vereinfachte 
Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen. 
Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB.
Dieser Beschluß ist am 23.07.2020 ortsüblich bekanntgemacht worden.
Wadersloh, den 

Der Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat am 22.06.2020 gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen
Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Wadersloh, den 

Bürgermeister
 
Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit
vom 23.07.2020 bis 24.08.2020  einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Wadersloh, den 

Bürgermeister 

Diese 5. vereinfachte Änderung ist gem. § 10 BauGB am 28.10.2020 durch den Rat der Gemeinde als Satzung
beschlossen worden.
Wadersloh, den 

Der Bürgermeister

Diese 5. vereinfachte Änderung wurde am 11.12.2020 gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die 5. Änderung trat mit dem 12.12.2020 in Kraft.
Wadersloh, den 

Der Bürgermeister

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN   4. vereinfachte Änderung

Textliche Festsetzung für den Bereich der 4. vereinfachten Änderung: "Im Umkreis eines Radius von 
8,0 m vom Stamm aus um die zu erhaltende Eiche ist eine Versiegelung aus Grund des Schutzes des 
Wurzelraumes und zur Erhaltung der schutzwürdigen Eiche nicht zulässig, ausgenommen ist die als 
GFL-Fläche gesicherte Zufahrt."

Einschließlich der Änderung gem. Ratsbeschluss vom 14.07.1992
Einschließlich der 1. Änderung 
Einschließlich der 2. Änderung 
Einschließlich der 3. vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluß vom 18.12.2012
Einschließlich der 4. vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluß vom 24.06.2015

FÜR DIE 5. VEREINFACHTE ÄNDERUNG
1 Die bisher festgesetzte Eingeschossigkeit wird geändert in Zweigeschossigkeit und mit einer max. 

zulässige Firsthöhe von 10 m ergänzt. Als unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Firsthöhe gilt die 
Kanaldeckelhöhe 95.94 m ü NHN in der westlich liegenden zugeordneten Erschließungsstichstraße.

Erhöhung der zulässigen Grundflächenzahl von GRZ 0,3 auf GRZ 0,4

Streichung der Geschossflächenzahl

Erweiterung der Baugrenzen

Änderung der Dachneigung und Dachform

Aufnahme eines Hinweises zum Artenschutz
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HINWEIS    für die 5. Änderung

Artenschutz

Eine Entfernung von Gehölzen ist im Sinne des allgemeinen Artenschutzes (§ 39 BNatSchG) nicht innerhalb 
der Brut- und Aufzuchtzeiten von europäischen Vogelarten (01.03. – 30.09.) durchzuführen. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN     5. vereinfachte Änderung
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Verfahrensstand: 
Satzungsbeschluss
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